
Pflanzenarten, der Forschung, der Erhaltung und Förderung der Ge
sundheit und Schaffenskraft der Werktätigen, der Erziehung, besonders 

ARTIKEL 15 der Jugend, zur aufmerksamen Naturbetrachtung und zur Heimatliebe, 
zur Achtung und zum Verständnis des uns umgebenden Lebens, und 
er dient der Verbesserung unserer gesamten Kulturlandschaft.

In der Deutschen Demokratischen Republik gibt es gegenwärtig 
375 Landschaftsschutz- und 644 Naturschutzgebiete mit einer Gesamt
fläche von mehr als 17 550 km2. Neben vielen Tierarten sind in der 
Deutschen Demokratischen Republik auch 120 Pflanzenarten wegen 
ihrer Seltenheit, Schönheit, ihres wissenschaftlichen Wertes oder volks
wirtschaftlichen Nutzens gesetzlich - durch das Naturschutzgesetz vom
4. August 1954 - geschützt.

Bei den Maßnahmen zur Gestaltung der sozialistischen Landes
kultur ist davon auszugehen, daß viele Arten von industriellen Ab
produkten und Siedlungsabfällen nur dann optimal bewältigt werden 
können, wenn sie im Anschluß an den Produktionsprozeß, durch den 
sie entstanden sind, mit Hilfe geeigneter Aufbereitungsverfahren wie
der nutzbar gemacht und in den Rohstoff- und Verwertungskreislauf 
zurückgeführt werden, so daß der Lebensraum der menschlichen Gesell
schaft und die Natur durch diese Stoffe nicht belastet werden. Damit 
können zusätzliche Rohstoffreserven erschlossen und das Nationalein
kommen erhöht werden.
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